
 

 

Rubrik: Gerichtliche Entscheide und Vorladungen im SHAB 
Unterrubrik: Weiterer Gerichtsentscheid 
Publikationsdatum: SHAB 21.01.2022 
Voraussichtliches Ablaufdatum: 21.04.2022 
Meldungsnummer: UV02-0000001520 
 

Publizierende Stelle 
Bezirksgericht Horgen, Burghaldenstrasse 3, 8810 Horgen

Gerichtlicher Entscheid gegen ParkSide Schalungen 
und Armierungen AG

Klagende Partei:  

Beklagte Partei:  
ParkSide Schalungen und Armierungen AG 
CHE-374.778.105 
c/o: Feim Pulaj 
Seestrasse 274 
8810 Horgen 

Angaben zum gerichtlichen Entscheid:  
1. Das Fristwiederherstellungsgesuch vom 14. Januar 2022 wird gutgeheissen und das 
Urteil vom 4. Oktober 2021 (EO210020-F) bzw. die Liquidation nach den Vorschriften 
über den Konkurs werden vollumfänglich aufgehoben. 

2. Gegen die Gesellschaft sind keine Massnahmen i.S.v. Art. 939 Abs. 2 OR zu ergreifen. 
Das Verfahren wird geschlossen. 

3. [...] 

4. [Mitteilung] 

5. Eine Berufung gegen diesen Entscheid kann innert 10 Tagen von der Zustellung an im 
Doppel und unter Beilage dieses Entscheids beim Obergericht des Kantons Zürich, II. 
Zivilkammer, Postfach, 8021 Zürich, erklärt werden. In der Berufungsschrift sind die 
Anträge zu stellen und zu begründen. Allfällige Urkunden sind mit zweifachem 
Verzeichnis beizulegen. 

Geschäftsnummer: EO210020-F 

Entscheiddatum: 17.01.2022 

Gerichtliche Entscheidinstanz:  
Bezirksgericht Horgen, Einzelgericht im summarischen Verfahren. 



 
 
Die gesetzlichen Fristenstillstände gelten nicht (Art. 145 Abs. 2 ZPO). 

Kontaktstelle:  
Bezirksgericht Horgen, 
Burghaldenstrasse 3,  
8810 Horgen 

Bemerkungen:  
Der Entscheid kann bei der Bezirksgerichtskanzlei Horgen bezogen werden.
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